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B e k a n n t m a c h u n g 

30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlohn 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 

Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 18.09.2019 gem. § 2 BauGB die Aufstellung der 
30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlohn einschl. der dazugehörigen Begründung 
in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn beschlossen. 

 
Die geplante 30. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet einen Änderungsbereich. 

 
Änderungsbereich Bisherige Darstellung Zukünftige Darstellung 
“Am Großen Busch“ Fläche für die Landwirtschaft Sondergebiet „Lebensmittel“ 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlohn aufzustellen wird 
hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan, o. M.  

 
 
Südlohn, 20.09.2019     

 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE 14 "Lebensmittelmarkt Am Großen Busch" 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 18.09.2019 gem. § 2 BauGB die Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. VE 14 "Lebensmittelmarkt Am Großen Busch" im Ortsteil Südlohn 
einschl. der dazugehörigen Begründung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn 
beschlossen. 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Südlohn und erstreckt sich auf die Grundstücke Gemarkung Süd-
lohn, Flur 6, Flurstücke 194, 286, 287 und eine noch zu vermessende Teilfläche des Flurstücks 288 und 
umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha. 
Mit diesem Bebauungsplan soll das Ziel verfolgt werden, die planungsrechtliche Zulassungsfähigkeit eines 
großflächigen Lebensmittelmarktes sicherzustellen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. VE 14 "Lebensmittelmarkt Am Großen Busch" 
im Ortsteil Südlohn aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan, o. M.  

 
 
Südlohn, 20.09.2019     

 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
  
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 "Mühlenkamp/Trimbach" 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 18.09.2019 gem. § 2 BauGB die Aufstellung der 1. 
vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 "Mühlenkamp/Trimbach" im Ortsteil Südlohn einschl. 
der dazugehörigen Begründung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn beschlos-
sen. 
Das Plangebiet beinhaltet das Grundstück Gemarkung Südlohn, Flur 24, Parz. 155 und umfasst eine Fläche 
von ca. 0,15 ha. 
Ziel der vereinfachten Änderung ist die planungsrechtliche Zulässigkeit der geplanten Nachverdichtung zur 
Errichtung von Wohnbebauung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 "Mühlenkamp/Trimbach" im 
Ortsteil Südlohn aufzustellen, wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan, o. M.  
 

 
 
 
Südlohn, 20.09.2019 

 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplans Nr. VE12 "Hochregallager und Kommissionierungshalle 
an der Industriestraße" im Ortsteil Oeding 
 
Bekanntmachung vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat am 11.07.2018 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. VE12 ""Hochregallager und Kommissionierungshalle an der Industriestraße"" im Ortsteil Oeding 
beschlossen.  
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung zu unterrichten. Aus diesem Grunde findet am 
 

30.09.2019 um 17:30 Uhr,  im Rathaus der Gemeinde Südlohn, 
Winterswyker Str. 1, 46354 Südlohn, Kleiner Sitzungssaal  

 
eine Bürgerversammlung statt. Die während der Versammlung vorgebrachten Anregungen werden nach § 
1 Abs. 7 BauGB in die Abwägung eingestellt.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorgezogene Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. VE12 
"Hochregallager und Kommissionierungshalle an der Industriestraße" im Ortsteil Oeding, einschl. der 
dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit  öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan  
 

 
Südlohn, 23.09.2019 

 
Christian Vedder  
Bürgermeister     
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